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Satzung  
über die Erhebung von  
Verwaltungskosten für  

Amtshandlungen 
im eigenen Wirkungskreis der Stadt 

Puchheim 
(Kostensatzung - KoS) 

 
vom 10.08.2022  

 
Die Stadt Puchheim erlässt aufgrund von Art. 
20 Abs. 1 des Kostengesetzes und Art. 23, 24 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch § 1 des Geset-
zes vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74), folgende 
Satzung: 
 

§ 1  
 
Die Stadt Puchheim erhebt für Tätigkeiten im 
eigenen Wirkungskreis, die sie in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt vornimmt (Amtshandlun-
gen), Kosten (Gebühren und Auslagen). 
 
 

§ 2 
 
Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach 
dem Kostenverzeichnis (Kommunales Kosten-
verzeichnis, KommKVz), das Anlage zu dieser 
Satzung ist. Für Amtshandlungen, die nicht im 
Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine 
Gebühr erhoben, die nach im Kostenverzeich-
nis bewerteten vergleichbaren Amtshandlun-
gen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare 
Amtshandlung, beträgt die Gebühr fünf bis 
fünfundzwanzigtausend Euro. Unberührt blei-
ben Gebührenregelungen, die schon in ande-
ren Satzungen getroffen sind. 
 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt am 01.09.2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im 
eigenen Wirkungskreis der Stadt Puchheim 
(Kostensatzung) vom 03.08.2001 außer Kraft. 
 

_______________ 
 
 

Erläuterungen 

 
Die vorstehende Fassung gibt als Teil der Sammlung 
des Stadtrechts den aktuellen Rechtsstand der Vor-
schrift wieder, eventuelle Änderungen sind also ein-
gearbeitet. Eine Haftung für die Richtigkeit wird nicht 
übernommen. Maßgeblich für den Rechtsverkehr 
sind ausschließlich die amtlich ausgefertigten Fas-
sungen der einzelnen Vorschriften, die in der Stadt-
verwaltung eingesehen werden können. 

 
Satzungsbeschluss 26.07.2022 

Inkrafttreten Ursprungsfassung 01.09.2022 

Satzungsänderungen Keine 

Aktueller Stand 10.08.2022 

 
 
 
 

 


